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Gemeinde Querenhorst 
 

Verwaltungsvorlage Vorlagen-Nr.: 079/23 
 

 

Fachbereich:  Bauen und Ordnung 
 
Datum:  08.11.2023            

Tagesordnungspunkt  
 

Vertrag zur finanziellen Beteiligung der Gemeinde Querenhorst an Windenergieanla-
gen 
Vorgesehene Beratungsfolge: Beschluss  

geändert Abstimmungsergebnis 

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth. 

14.12.2023 GR Querenhorst ö      
 

Finanzielle Auswirkungen 

 

Verantwortlichkeit 

Ergebnishaushalt ☒ Erträge Ca. 1.040 EUR gefertigt: Gemeinde- 
direktor: 

Finanzhaushalt ☐ Produkt  
gez. Freitag gez. Schulz 

Kostenstelle  Sachkonto  

Ansatz  EUR verfügbar  EUR (Freitag) (Schulz) 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Querenhorst beschließt, den als Anlage beigefügten Vertrag 
mit der RWE Mistral Windparkbetriebsgesellschaft mbH abzuschließen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Die RWE Mistral Windparkbetriebsgesellschaft mbH (Betreiber) betreibt einen Windpark in 
nordöstlicher Nähe zum Heidwinkel, welcher aus zwei Windenergieanlagen (WEA) besteht. 
 
Seit der Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Jahr 2023 besteht 
die Möglichkeit, die Kommunen finanziell an den Erlösen aus dem Betrieb von Windenergie-
anlagen zu beteiligen, um die Akzeptanz von Windenergieanlagen vor Ort zu erhöhen (sog. 
Akzeptanzabgabe). Dies gilt sowohl für Bestands- als auch für Neuanlagen. Die Akzeptanz-
abgabe können diejenigen Kommunen erhalten, die flächenmäßig in einem Umkreis von 2,5 
Kilometern um eine Windenergieanlage herum liegen. 
 
Der Gemeinde Querenhorst wurde vom Betreiber ein entsprechender Vertrag zugesandt 
(siehe Anlage). Mit Abschluss des Vertrages wäre der Betreiber ab beiderseitiger Unterzeich-
nung verpflichtet, der Gemeinde Querenhorst als betroffener Gemeinde einseitige, anteilige 
Zuwendungen ohne Gegenleistung gemäß § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz verbindlich zu 
zahlen. Konkret bedeutet dies 0,2 Cent für jede erzeugte Kilowattstunde der beiden oben an-
gegebenen Windenergieanlagen (ersichtlich aus der Übersichtskarte auf der vorletzten Seite 
der Anlage) entsprechend des Flächenanteils der Gemeinde Querenhorst im Verhältnis zur 
Gesamtfläche des 2,5 Kilometer Radius. Dieser Betrag entspricht dem höchstmöglichen Wert, 
der nach dem EEG zulässig ist.  
 



2 
 

Gemäß des Flächenanteils der Gemeinde Querenhorst innerhalb des 2,5 Kilometer Radius 
(10,44 %) sowie einer beispielhaft angegebenen Jahresproduktion von 5.000.000 kWh würde 
dies eine Ausschüttung von jährlich ca. 1.040 € ergeben. Die Zahlung erfolgt ohne jedwede 
Zweckbindung, sodass die Mittel frei verwendet werden können. 
 
Wenn die Gemeinde gewillt ist, das Angebot des Betreibers anzunehmen, wäre der in der 
Anlage beigefügte Vertrag abzuschließen. 
 
 
Anlagen: 
 

•  Vertragsentwurf zur finanziellen Beteiligung der Gemeinde Querenhorst 
 
 
Elektronische Version, im Original unterzeichnet. 
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